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BREXIT lt Abkommen

• Innergemeinschaftliche Lieferungen werden weiter als innergemeinschaftliche 
Lieferung bis zum Ende der Übergangszeit (2020/2022) behandelt (Art 51 Abs. 1). 

• Das gilt auch bei einer allfälligen Verlängerung der Übergangszeit, wobei gemäß 
Art 132 Abs. 3 d der gemeinsame Ausschuss die weitere Übergangszeit bestimmt.

• Innergemeinschaftliche Lieferungen gelten weiter als solche, wenn der Transport 
vor dem Ende des Austrittes bzw. der Übergangszeit beginnt (Art 51 Abs. 2). Die 
Bestimmungen (Rechte/Pflichten) bleiben 5 Jahre nach dem Ende der 
Übergangszeit erhalten (Art 51 Abs. 2). Dies gilt auch für innergemeinschaftliche 
Dienstleistungen ("transactions with a cross-border element").

• MwSt.-Erstattungen nach den EU Bestimmungen enden auf alle Fälle am 31.3.2021 
(Art 51 Abs. 3).

• Berichtigungen MOSS dürfen bis Ende 2021 vorgenommen werden (Art 51 Abs. 4).

• Dienstleistungen werden weiterhin bis zum Ende der Übergangszeit nach EU 
Bestimmungen behandelt (Art 127- Weitergeltung von EU Recht soferne nichts 
anderes im Vertrag bestimmt wird). 

• Ab Ende Übergangsfrist: Grenzüberschreitende Lieferungen werden als Export bzw. 
Import behandelt. Das heißt, dass es Zollkontrollen gibt. 
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BREXIT ungeregelt

• Ab 30.4.2019
- Unternehmer sollen alle Beweise vor BREXIT sammeln!

- Lieferung nach UK (Start vor BREXIT, Ankunft nachher)

- Drittstaat, normales Zollverfahren (für Import und 
Export), Nachweise etc.

- Doppelbesteuerung möglich (EUSt. und igE?)

- Dienstleistungen: neuer Leistungsort! (Katalogleistungen)

- Änderung von MOSS in Drittstaatenregime

- UK Unternehmer haben Vertreter zu bestellen

- Lohnveredlung

- Werklieferung

- Versandhandel  
3

Richtlinien MwSt. Ausschuss 
(Entwurf)

• Kein doppelte Besteuerung (kein igE - EUSt)

• Steuerbefreiung für Lohnveredlung möglich auch wenn kein Export

• Übersiedlungsgut (6 Monate Frist für Befreiung)

• Erstattung

- Kein elektronisches System

- Direkte Vorhalte an Pflichtigen

- Einreichen der Anträge nach Austritt schriftlich (Drittlands 
Procedere)

- Rechte der Steuerpflichtige für Anträge vor Austritt wie EU 
Verfahren

• MOSS

- Ab Austritt nicht mehr möglich 
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Jahressteuergesetz 2018

• Schulen etc. (§ 6 Abs. 1 Z 11 lit. a) 

 Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes - mangelnde 
Umsetzung des Unionsrechts konstatiert (vgl. zB VwGH 
14.09.2017, Ro 2017/15/0017), 

 § 6 Abs. 1 Z 11 lit. a unionsrechtskonform ausgestaltet das 
Kriterium der vergleichbaren Tätigkeit ab 1.1.2019 durch das 
Kriterium der vergleichbaren Zielsetzung ersetzt werden. 

 Verordnungsermächtigung - Konkretisierung der vergleichbaren 
Zielsetzung: VO BGBl II 214/2018: Aufzählungen (Privatunis, FH 
und andere anerkannte Bildungseinrichtungen) + vergleichbare 
Zielsetzung (Option bei Wettbewerbsverzerrungen (überwiegend 
B2B).

Übersicht



• Hotels
 Mit BGBl. I Nr. 12/2018 ermäßigte Steuersatz für die 

Beherbergung in eingerichteten Wohn- und Schlafräumen 
etc. inklusive der Verabreichung eines ortsüblichen 
Frühstücks ab 1.11.2018 von 13% auf 10% gesenkt. 

 Pauschbeträgen abziehbare Vorsteuer nur mehr unter 
Anwendung des Steuersatzes nach § 10 Abs. 2 UStG 1994 
vorzunehmen.

• Istbesteuerung  
 Unternehmer, die eine Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 1 EStG 

1988 ausüben, sowie für berufsrechtlich zugelassene 
Gesellschaften und gesetzliche Prüfungs- und 
Revisionsverbände, die der freiberuflichen Tätigkeit 
entsprechende Leistungen erbringen, ist es ab 1.1. 2019 
zulässig die Istbesteuerung anzuwenden. 

Jahressteuergesetz 2018

Reisebüros (§ 23), Gutscheine

• Margenbesteuerung

 Die bisher vorgesehene Regelung zur vereinfachten Ermittlung der Marge 
pauschal für Gruppen oder innerhalb eines Veranlagungszeitraumes 
erbrachte Leistungen ist bedingt durch die neueste Rechtsprechung des 
EuGH nicht mehr EU konform und soll aus diesem Grund entfallen (vgl. 
EuGH 08.02.2018, Rs C-380/16, Kommission/Deutschland, Rn 95). 

 Alle den § 23 UStG 1994 betreffende Änderungen (auch die erweiterte 
Margenbesteuerung) treten mit 1.5.2020 in Kraft.

• Gutscheine:

 Nicht ligistische umgesetzt wird die RL 2016/1065/EU (betreffend 
Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen ab 1.1.2019), sondern dies erfolgt 
im Rahmen der UStR 2000

 Einzweckgutschein: Steuer(-satz) und Ort sind bestimmt

 Alles andere sind Mehrzweckgutschein



UStR- Wartung 2018 -
Einarbeitung der Judikatur:

 Lottospiel und Tippgemeinschaften – keine Vermittlung, 
sondern einheitliche Leistung (kein „Durchlaufer“)

 Steuerbefreiung für Beförderungsunternehmen eingeschränkt
 Geschäftsveräußerung in Ganzen, Aufteilung der Besitzposten 

nach dem Teilwert
 Kein Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen und bei 

Nichtabgabe von Erklärungen (im Zusammenhang mit 
Hinterziehungen)

 Verwendung einer KZ in UVA wird wie Antrag auf 
Pauschalierung behandelt

 Konsignationslagerregelung bei allen Staaten, die 
Voraussetzungen erfüllen (nicht nur die aus der Liste)

 Dreiecksgeschäft: wenn ZM verspätet, Berichtigung möglich, 
wenn Voraussetzungen erfüllt (Besteuerung beim 
Empfänger)

•

Gutschein Artikel 30a

• 1.„Gutschein“ ist ein Instrument, bei dem die Verpflichtung besteht, 
es als Gegenleistung oder Teil einer solchen für eine Lieferung von 
Gegenständen oder eine Erbringung von Dienstleistungen 
anzunehmen und bei dem die zu liefernden Gegenstände oder zu 
erbringenden Dienstleistungen oder die Identität der möglichen 
Lieferer oder Dienstleistungserbringer entweder auf dem Instrument 
selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen, einschließlich 
der Bedingungen für die Nutzung dieses Instruments, angegeben 
sind;

• 2. „Einzweck-Gutschein“ ist ein Gutschein, bei dem der Ort der 
Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der 
Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für 
diese Gegenstände oder Dienstleistungen geschuldete 
Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins 
feststehen;

• 3. „Mehrzweck-Gutschein“ ist ein Gutschein, bei dem es sich nicht 
um einen Einzweck-Gutschein handelt.



Artikel 30b Einzweck-Gutschein

 (1)   Jede Übertragung eines Einzweck-Gutscheins durch einen 
Steuerpflichtigen, der im eigenen Namen handelt, gilt als eine Lieferung 
der Gegenstände oder Erbringung der Dienstleistungen, auf die sich der 
Gutschein bezieht. Die tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die 
tatsächliche Erbringung der Dienstleistungen, für die ein Einzweck-
Gutschein als Gegenleistung oder Teil einer solchen von dem Lieferer 
oder Dienstleistungserbringer angenommen wird, gilt nicht als 
unabhängiger Umsatz.

•Anmerkung: 

 Die Übertragung des Gutscheins gilt als Leistung, die Ausfolgung der 
Ware gilt nicht mehr als Leistung. 

Artikel 30b Einzweck-Gutschein

•Vermittlung:
• Erfolgt eine Übertragung eines Einzweck-Gutscheins durch einen 

Steuerpflichtigen, der im Namen eines anderen Steuerpflichtigen handelt, gilt 
diese Übertragung als eine Lieferung der Gegenstände oder Erbringung der 
Dienstleistungen, auf die sich der Gutschein bezieht, durch den anderen 
Steuerpflichtigen, in dessen Namen der Steuerpflichtige handelt.

– Bei Vermittlung kommen daher die allgemeinen Regeln zur Anwendung.
•Lieferer ist nicht Aussteller 
• Handelt es sich bei dem Lieferer von Gegenständen oder dem Erbringer von 

Dienstleistungen nicht um den Steuerpflichtigen, der, im eigenen Namen 
handelnd, den Einzweck-Gutschein ausgestellt hat, so wird dieser Lieferer von 
Gegenständen bzw. Erbringer von Dienstleistungen dennoch so behandelt, als 
habe er diesem Steuerpflichtigen die Gegenstände oder Dienstleistungen in 
Bezug auf diesen Gutschein geliefert oder erbracht.

– Lieferer ist nicht Aussteller: Lieferer erbringt Leistung an Aussteller (idR bei 
Einlösung).



Art 30b Abs. 2 Mehrzweckgutschein

•Vertriebskette – Weitergabe nicht steuerbar
 (2)   Die tatsächliche Übergabe der Gegenstände oder die tatsächliche 

Erbringung der Dienstleistungen, für die der Lieferer der Gegenstände 
oder Erbringer der Dienstleistungen einen Mehrzweck-Gutschein als 
Gegenleistung oder Teil einer solchen annimmt, unterliegt der 
Mehrwertsteuer gemäß Artikel 2, wohingegen jede vorangegangene 
Übertragung dieses Mehrzweck-Gutscheins nicht der Mehrwertsteuer 
unterliegt.

•Vertriebskette –Vertriebsleistung steuerbar
 Wird ein Mehrzweck-Gutschein von einem anderen Steuerpflichtigen 

als dem Steuerpflichtigen, der den gemäß Unterabsatz 1 der 
Mehrwertsteuer unterliegenden Umsatz erbringt, übertragen, so 
unterliegen alle bestimmbaren Dienstleistungen wie etwa Vertriebs-
oder Absatzförderungsleistungen der Mehrwertsteuer.“

 Vertriebskette: Differenz zwischen Nominale und Preis und 
Extraentgelt - Vertriebsleistung

Einzweckgutschein

 Für die umsatzsteuerliche Beurteilung ist die Art der Gutscheine wesentlich. 

 Bei einem sogenannten Einzweckgutschein ist die dem Gutschein zugrunde 
liegende Lieferung oder sonstige Leistung bereits klar definiert und somit 
stehen der Ort der Lieferung oder der Erbringung der Dienstleistung und die 
für diese Zwecke oder Dienstleistung geschuldete Umsatzsteuer bereits zum 
Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheines fest.

 Bei diesem Einzweckgutschein ist die Bestimmung der umsatzsteuerlichen 
Behandlung bereits zum Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheines möglich, 
weshalb die Steuerschuld bereits bei Übertragung des Gutscheines bewirkt 
wird. 

 Die tatsächliche Übergabe der Gegenstände bzw. die tatsächliche 
Erbringung der Dienstleistung bei der Einlösung des Gutscheines ist 
hingegen umsatzsteuerlich unbeachtlich. 

 Jede Übertragung dieses Gutscheines ist als eigene Lieferung bzw. Leistung 
anzusehen, wenn diese Übertragung durch einen Steuerpflichtigen im 

eigenen Namen erfolgt.



Vermittler von Gutscheinen

 Werden die Gutscheine von einem Steuerpflichtigen im fremden 
Namen vertrieben, ist dieser Steuerpflichtige im 
Leistungsaustausch nicht involviert. Er erhält für seine Vermittlung 
eine entsprechende Provision, die in der Regel nach der 
Grundregel für sonstige Leistungen (Empfängerortsprinzip) zu 
versteuern ist. 

 Die für die Vermittlungsleistung erhaltene Gegenleistung unterliegt 
daher den allgemeinen umsatzsteuerlichen Beurteilungsregeln.

Einzweckgutschein Beispiel

 Eine Parfümerie in Wien stellt einen Gutschein um 60 Euro für den 
Erwerb von Parfümerieartikel aus. Der Ort (Wien) und die Steuer 
(Steuersatz 20%, daher Umsatzsteuer 10 €) sind bekannt. Daher 
handelt es sich um einen Einzweckgutschein der bereits bei 
Ausgabe steuerbar ist.

 Gutschein eines Gasthauses in Graz über 100 Euro für den Verzehr 
von Speisen und Getränken (Steuersatz 10% bzw. 20%). Die 
Steuer ist nicht bekannt, da Verteilung der Konsumation auf 
10%ige und 20% Umsätze im Belieben des Kunden ist. Daher 
handelt es sich um einen Mehrzweckgutschein. 



Beispiel Einzweckgutschein

•Der A (Aussteller) verkauft einen Einzweckgutschein um 80 (netto, 20% 
USt-Satz) an den Verteiler B. Dieser verkauft ihn um 100 (netto) an den 
Konsumenten C. Der Konsument löst ihn beim Kaufhaus K ein, welches 
von A 84 brutto erhält.
•Lösung:
•K an A 70 + 20% MwSt
•A an B 80 + 20% MwSt 
•B an C 100 + 20% MwSt
•Die Erbringung der Leistung von K an C unterliegt nicht mehr der 
Mehrwertsteuer, da K an A eine Leistung erbringt.

Berechnung der Umsatzsteuer

Umsatz von an Bemessung Umsatzsteuer Vorsteuern von Vorsteuer  Zahllast

K an A 70 14,00 14,00 

A an B 80 16,00 K 14,00 2,00 

B an C 100 20,00 A 16,00 4,00 

Gesamtsummen: 50,00 30,00 20,00 

Einzweckgutschein Vertriebskette



Einzweckzweckgutschein mit 
Aufzahlung in der Kette

 Ein Einkaufszentrum E in Wien stellt einen Gutschein um 120 
Euro für den Erwerb von Parfümerieartikel in einer Parfümerie 
P in diesem Zentrum aus. Der Gutschein wird von E an Kunden 
in dem Zentrum vertrieben. Die Parfümerie bekommt für den 
Gutschein bei Einlösung von E 96 Euro. Ein Kunde K kauft mit 
dem bei E erworbenen Gutschein ein Parfum um 144 Euro und 
zahlt 24 Euro auf.

 Lösung: 

 Es handelt sich um einen Einzweckgutschein (Ort und Steuer-
20 Euro stehen fest).

 E erbringt mit dem Verkauf des Gutscheins eine Leistung an K: 
100 Euro Bemessungsgrundlage

 P erbringt bei Einlösung eine Leistung an E iHv 80 Euro und an 
K iHv 20 Euro Bemessungsgrundlage 

Mehrzweckgutschein

 Bei Mehrzweckgutscheinen, also bei jenen Gutscheinen, bei denen 
die dafür erhaltene Gegenleistung noch nicht eindeutig feststeht, 
kommt es bei der entgeltlichen Übertragung der Gutscheine noch 
zu keinen umsatzsteuerlichen Auswirkungen. Diesbezüglich sieht 
die Richtlinie die Erhebung der Umsatzsteuer erst zum Zeitpunkt 
der Einlösung des Gutscheines vor. Daher ist auch jede 
Übertragung eines Mehrzweckgutscheines als nicht steuerbar zu 
erachten. 

 Als Bemessungsgrundlage ist die für den Mehrzweckgutschein 
erhaltene Gegenleistung heranzuziehen. Bei Fehlen dieser 
Information wird der auf dem Mehrzweckgutschein oder der mit 
dem Gutschein zusammenhängenden Unterlagen angegebene 
Geldbetrag als Bemessungsgrundlage dienen.



Beispiel Mehrzweckgutschein

 Ein Mehrzweckgutschein mit einem Nennwert von € 25 wird von 
einem Kaufhaus ausgestellt und von einem Kunden gekauft. 

 Lösung:

 Auf die Ware entfällt keine Mehrwertsteuer in dieser Phase. Der 
Kunde kauft später Kleidung im Wert von € 42 und zahlt an der 
Kasse mit dem Gutschein und den Rest (€ 17) in bar. Das Kauf-
haus berechnet nun die USt. aus dem € 25 Gutschein plus € 17 
Bargeld (= 7 € USt.) .

 Werden die Gutscheine über eine Vertriebskette verkauft, dann ist 
die Weitergabe des Gut-scheines keine steuerbare Leistung. 
Hingegen stellt die Verteilung eine Vertriebsleistung dar und ist 
steuerbar.

Mehrzweckgutschein = kein 
Einzweckgutschein



Beispiel: Aussteller ist Einlöser 
mit Aufzahlung

• Ein Mehrzweckgutschein mit einem Nennwert von € 25 wird von 
einem Kaufhaus ausgestellt und von einem Kunden gekauft. 

• Auf die Ware entfällt keine Mehrwertsteuer in dieser Phase. Der 
Kunde kauft später Kleidung im Wert von € 42 und zahlt an der 
Kasse mit dem Gutschein und den Rest (€ 17) in bar. Das 
Kaufhaus berechnet nun die USt. aus dem € 25 Gutschein plus € 
17 Bargeld (= 7 € USt.) .

• Werden die Gutscheine über eine Vertriebskette verkauft, dann ist 
die Weitergabe des Gut-scheines keine steuerbare Leistung. 
Hingegen stellt die Verteilung eine Vertriebsleistung dar und ist 
steuerbar.

Vertriebskette Aussteller ist 
Einlöser

 A (Aussteller=Einlöser) verkauft einen Mehrzweckgutschein (Nominal 100) um 80 
(ohne MwSt) an B. Der Konsument C erwirbt ihn um 100 (ohne MwSt von C) und 
löst ihn beim Einlöser A ein.

 Lösung:
 A und B erbringen keine steuerbaren Leistungen betreffend den Gutschein. B 

erbringt jedoch eine Vertriebsleistung an A. A erbringt eine Leistung im Zeitpunkt 
der Einlösung des Gutscheins an C. Wenn man annimmt, dass B eine 
Vertriebsleistung erbringt, so unterliegt diese Leistung ebenfalls der 
Mehrwertsteuer. 

 A an C: USt 100/120 * 20 = 16,7, Vorsteuerabzug von B 3,33, daher Abfuhr 
13,37

 B an A: 20/120 * 20 = 3,33, daher Abfuhr 3,33
 Steuerabfuhr insgesamt: 13,37 + 3,33 =16,7

Berechnung der Umsatzsteuer

Umsatz von an Bemessung Umsatzsteuer Vorsteuern von Vorsteuer  Zahllast

A an C 100/120 x 100 83,33 16,67 B 3,33 13,33 

B an A 20/120 x 100 16,67 3,33 C

Gesamtsummen: 20,00 3,33 16,67 



Mehrzweckgutschein-Vertriebskette: 
Aussteller ist nicht Einlöser

 A (Aussteller) verkauft einen Mehrzweckgutschein (Nominal 100) um 80 (ohne 
MwSt.) an B. Dieser verkauft ihn in eigenem Namen um 90 (ohne MwSt.) an C. 
Der Konsument D erwirbt ihn um 100 (ohne MwSt. von C) und löst ihn bei E 
ein. E erhält von A nach der Einlösung 70 Euro. Er muss aber 5 Euro netto 
zusätzlich als Vertriebsentgelt dem A für die Ausstellung bezahlen

 Lösung: A, B und C erbringen keine steuerbaren Leistungen betreffend den 
Gutschein. Sie erbringen jedoch Vertriebsleistungen (für den Vertrieb des 
Gutscheines). E erbringt eine Leistung im Zeitpunkt der Einlösung des 
Gutscheines an D.

 Wenn man annimmt, dass A, B und C jeweils Vertriebsleistungen erbringen, so 
unterliegen diese Leistungen ebenfalls der Mehrwertsteuer. (§ 30b Abs. 2 2. 
Satz der Richtlinie 2006/112/EG). Die Vertriebsleistung besteht aus dem 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Nominalwert des Gutscheins und dem Entgelt 
für den Gutschein plus ein allfälliges zusätzlich vereinbartes Vertriebsentgelt. 

• E: USt. 100/120 * 20 = 16,7, Vorsteuerabzug von A (aus dessen 
Vertriebsleistung für E von 100-70) 5 Zusätzlich hat E einen 
Vorsteuerabzug von 1 Euro aus der Vertriebsleistung. daher Abfuhr 
10,7. 

• A an E: 30/120 * 20 = 5 und zusätzlich 1 Euro aus dem zusätzlichen 
Vertriebsentgelt von 5; Vor-steuerabzug von B (aus dessen 
Vertriebsleistung für A von 100-80) 3,33 , daher Abfuhr 2,67

• B an A: 20/120 * 20 = 3,33, Vorsteuerabzug von C 1,67 (aus seiner 
Vertriebsleistung für B von 100-90) , daher Abfuhr 1,66

• C an B: 10/120 * 20 = 1,67

• Steuerabfuhr insgesamt: 10,7 +2,67 + 1,66 + 1,67 =16,7



UStR- Wartung 2018 -
Einarbeitung der Judikatur:

 Lottospiel und Tippgemeinschaften – keine Vermittlung, 
sondern einheitliche Leistung (kein „Durchlaufer“)

 Steuerbefreiung für Beförderungsunternehmen eingeschränkt
 Geschäftsveräußerung in Ganzen, Aufteilung der Besitzposten 

nach dem Teilwert
 Kein Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen und bei 

Nichtabgabe von Erklärungen (im Zusammenhang mit 
Hinterziehungen)

 Verwendung einer KZ in UVA wird wie Antrag auf 
Pauschalierung behandelt

 Konsignationslagerregelung bei allen Staaten, die 
Voraussetzungen erfüllen (nicht nur die aus der Liste)

 Dreiecksgeschäft: wenn ZM verspätet, Berichtigung möglich, 
wenn Voraussetzungen erfüllt (Besteuerung beim 
Empfänger)

•



Leistungsort bei innergemeinschaftlichen 
Telekom-, Rundfunk- oder elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen 

• Leistungen bis zu einem Gesamtumsatz in andere Mitgliedstaaten von 
insgesamt 10.000 Euro von Telekom-, Rundfunk- oder elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen an Nichtunternehmer sollen am 
Unternehmerort steuerbar sein. 

 Für inländische Unternehmer wird für diese Dienstleistungen ab 1.1.2019 
die Kleinunternehmerbefreiung zur Anwendung gelangen können. 

 Wurde die Umsatzgrenze hingegen im Vorjahr überschritten, werden diese 
Leistungen weiterhin am Empfängerort steuerbar sein. 

 Wird diese Umsatzgrenze im laufenden Kalenderjahr überschritten, gilt ab 
dem Umsatz, mit dem die Umsatzgrenze überschritten wird (siehe 
Beispiel). 

Leistungsort bei e-commerce Leistungen 
(Berechnung der Grenze)

Ein Informatikstudent entwickelt eine App, die man sich im Internet 
herunterladen kann. Er erzielt damit folgende B2C Umsätze:

2018: Im Inland 25.000 Euro netto, in Deutschland 8.000 Euro netto

2019: Im Inland 18.000 Euro netto, in Deutschland: 

im Monat 01: 2.000

im Monat 02: 4.000

im Monat 03: 3.999

im Monat 04-12: 8.000

2020: Im Inland 20.000 Euro netto, in Deutschland: 8.000 und in 
Luxemburg 3.000 Euro Umsätze



Lösung: 

Im Jahr 2018: Die Neuregelung ist noch nicht anwendbar. In Österreich kann 
die Kleinunternehmergrenze angewendet werden, in Deutschland nicht. Daher 
sind die 8.000 Euro in Deutschland steuerbar und der deutschen USt. mit 19% 
(im MOSS) zu unterziehen (§ 3a Abs. 13). 

Im Jahr 2019 kommt es Neuregelung (Art. 3a Abs. 5): Da die Grenze von 
10.000 Euro im Jahr 2018 noch nicht überschritten wurde, verschiebt sich bis 
zu einem Umsatz von 10.000 Euro der Leistungsort nach Österreich. Das heißt 
dass die Umsätze der Monate der Monate 1-3 in Österreich steuerbar, aber 
steuerfrei sind, da auch inklusive der e-commerce Umsätze an deutsche 
Kunden die österreichische Kleinunternehmergrenze nicht überschritten wurde. 
Ab dem Monat 4 sind jedoch die Umsätze (iHv 8.000 Euro) in Deutschland zu 
besteuern (mit 19%).

Im Jahr 2020: In Österreich kann wieder die Kleinunternehmergrenze (für 
20.000 Euro) in Anspruch genommen werden. Die in Deutschland erzielten 
Umsätze (iHv 8.000) und in Luxemburg (3.000 Euro) sind aber zur Gänze dort 
steuerbar und steuerpflichtig, da die 10.000 Euro Grenze im Vorjahr 
überschritten wurde.

Beispiel 2

Ein österreichischer Kleinunternehmer K bietet einen 
kostenpflichtigen Zugang (um 10 Euro) zu einer Website für 
Erwachsene.

Er hat im Jahr 2018 und 2019 jeweils Umsätze im Inland von 20.000, 
bzw. 22.000 Euro netto. Er hat auch Kunden aus Italien (2018 500 
Euro und 2019 1.000 Euro).

Lösung:

Im Jahr 2018 sind die Umsätze in Italien der italienischen 
Umsatzsteuer zu unterziehen (Die Neuregelung gilt erst ab 1.1.2019). 
Im Jahr 2019 verlagert sich der Leistungsort betreffend die e-
commerce Leistungen in Italien gemäß Art 3a Abs. 5 UStG nach 
Österreich. Da er in Österreich insgesamt unter der 
Kleinunternehmergrenze von 30.000 Euro ist, unterliegt er insgesamt 
nicht der Besteuerung.



Beispiel 3:

K erweitert sein Angebot und erzielt im Jahr 2020 neben seinen 
österreichischen Umsätzen in Höhe von 19.000 Euro, Umsätze in 
Höhe von 9.998 im ersten Halbjahr in anderen EU Staaten. 

Im 2. Halbjahr erzielt er 13.000 Euro Umsätze in Deutschland. 

Lösung: 

Im Jahr 2020 verlagert sich der Leistungsort der im ersten Halbjahr 
erzielten Umsätze gemäß Art 3a Abs. 5 UStG ebenfalls nach 
Österreich. Da er gemeinsam mit den in Österreich verkauften 
Zugängen insgesamt mit 28.998 unter der Kleinunternehmergrenze 
von 30.000 Euro ist, unterliegt er insgesamt mit den in Österreich 
erzielten Umsätzen nicht (der Besteuerung). 

Die im zweiten Halbjahr erzielten Umsätze (das ist der die Grenze 
von 10.000 Euro übersteigende Umsatz und alle folgenden Umsätze 
in einem Kalenderjahr) unterliegen in Deutschland mit 19% der 
deutschen Umsatzsteuer und können im MOSS erklärt werden. 

Beispiel 4:

K erzielt im Jahr 2021 neben seinen österreichischen Umsätzen in 
Höhe von 28.000 Euro Umsätze in Höhe von 8.000 Euro in anderen 
EU Staaten. 

Lösung: 

Da K im Jahr 2020 die Grenze von 10.000 Euro überschritten hat 
unterliegen die gesamten EU Umsätze von 8.000 Euro in den anderen 
EU Staaten der Besteuerung im EU Ausland. Die inländischen 
Umsätze iHv 28.000 Euro fallen in Österreich unter die 
Kleinunternehmerbefreiung. 



Beispiel 5:

K erzielt im Jahr 2022 die gleichen Umsätze wie im Jahr 2021 im Inland und 
im EU-Ausland. 

Lösung: 

Da K im Jahr 2021 die Grenze von 10.000 Euro nicht überschritten hat, 
verlagert sich der Leistungsort der EU Umsätze von 8.000 Euro gemäß Art 3a 
Abs. 5 UStG nach Österreich. 

Die "inländischen" Umsätze betragen daher insgesamt 36.000 Euro. K hat die 
gesamten Umsätze der Umsatzsteuer zu unterziehen, da sowohl die 
Kleinunternehmergrenze, als auch die einmalige Toleranzgrenze von 15 % 
überschritten wurde.

K könnte aber auf die Anwendung des Art 3a Abs. 5 verzichten, was ihn 2 
Kalenderjahre bindet (näheres zum Verzicht siehe Rz 3919 NEU). Dies könnte 
auch durch Aufnahme der Umsätze in die MOSS-Erklärung erfolgen. Dadurch 
könnte er im Jahr 2022 die Steuerfreiheit (für Kleinunternehmer) für seine e-
commerce Umsätze, die er an österreichischen Kunden erbringt, behalten. 

Weitere EU Neuerungen 
(Rl EU 2017/2455) ab 2019

 Gem Art 219a MwSt-RL 2006/112/EG idF RL 
2017/2455/EU sind bei Verwendung des MOSS 
die Rechnungslegungsvorschriften des 
Mitgliedsstaats der Identifizierung maßgeblich (Rz 
1501a).

 Erleichterung, wenn bei Unternehmen mit einem 
eCommerce-Umsatz von bis zu 100.000 Euro nur 
mehr ein Beweismittel verlangt wird. Allerdings 
nur dann, wenn Internetprovider etc. nicht 
feststellbar ist. 



Beispiel:

• a) Ein französischer Nichtunternehmer lädt sich zum Preis von € 
2,– eine kostenpflichtige App über Radwege in Österreich von 
einem slowakischen Unternehmen in einem Wiener Hotel über 
eine österreichische SIM-Karte herunter. Der österreichische 
Unternehmer hatte im laufenden und vorangegangenen Jahr 
insgesamt jeweils € 80.000,– (€ 200.000,–) Umsätze aus 
elektronischen Dienstleistungen und mehr als € 20.000,– davon in 
anderen EU-Ländern. Es liegen Informationen betreffend des 
verwendeten Netzes aus Österreich bzw. betreffend der 
Bankinformationen aus Frankreich vor.

• b) Variante: Dem Händler liegen keine Informationen für des 
verwendeten Internet-Zugang vor.      



Lösung:

 ad a) Der Leistungsort ist gem Art 24b lit b DVO (EU) 1042/2013 
immer der Ort der verwendeten SIM-Karte.

 ad b) Der kleine Unternehmer (Umsatz unter € 100.000,– aus 
diesen Geschäften) kann sich bei Fällen gem Art 24b lit d DVO 
(EU) 1042/2013 nunmehr den Leistungsort aussuchen, entweder 
nach den Zahlungsinformationen oder den 
Wirtschaftsinformationen. 

E-commerce ab 1.1.2021 
(Rl. 2017/2455 vom 5.12.2017)



Neuerungen 
(Rl EU 2017/2455) ab 2021

• Hauptinhalte (ab 1.1.2021)
e-commerce Package RL. 2017/2455 (ab 1.1.2021) 
• Kleinsendungen (Import) bis 22 € nicht mehr befreit
• Plattformen in Kette (bis 150 €) einbezogen (innerhalb der EU wenn 

Drittlandhändler unbeschränkt)
• Besteuerung immer bei Beendigung des Versands
• (M)OSS anwendbar (bis 150 € bei Import, sonst unbeschränkt)
• Versandhandel und e-commerce EU-Grenze 10.000 € beides im (M)OSS möglich
Ergänzungen Rl. Entwurf
• Steuerbefreiung für Drittlandsunternehmer an Schnittstelle
• OSS Erweiterung auf Inlandslieferungen aus Warenlager für Schnittstelle
Ergänzungen DVO Entwurf
• Definition von Versendung (Beteiligung des Lieferanten notwendig, keine 

Abholung)
• Definition der elektronischen Schnittstelle (Mindest-INFO)
• Dokumentationspflichten (der elektronischen Schnittstelle)
• Haftungsbeschränkung für elektronische Schnittstelle (nur für das was sie weiß!)
• Weitere technische Vorschläge zur leichteren Abwicklung

Import von Waren < 150 Euro aus Drittstaat (über Plattform)

• Plattform ist in IOSS angemeldet

• oder Importeur ist in IOSS erfasst (Vertreter, EU Anmelder) 

• (Drittlands)Importeur gibt die IOSS Nr. an

• EUSt. befreit

• Lieferort ist Bestimmungsland

• Die Plattform wird in die Lieferkette miteinbezogen und wird Steuerschuldner der 

Umsatzsteuer

• Erklärung und Zahlung der USt. durch Plattform im Bestimmungsland durch den IOSS 

• Keine Steuerpflicht des Drittlandsunternehmers 

• Alternative: Ohne IOSS – Zollverfahren (aber Steuerschuld der Plattform bleibt 

bestehen –Art  14a)



Chinesischer 
Händler CH

Versandhandelslieferun
g von Waren iHv 100 

aus Drittland nicht 
steuerbar

Plattform A

A
steuerpflich
tig am Ende 

des 
Versands; A
ist in IOSS 
registriert 

und zahlt 20Privatkunde 
P

Informatione
n

Drittland AT

P zahlt 120 an CH oder 
an A

(kommt auf Vertrag 
an) 

Fiktive Lieferung

IOSS FISKUS

Chinesischer 
Händler CH in 
IOSS (Vertreter V)

Versandhandelslieferun
g von Waren iHv 100 
aus Drittland keine 

EUSt, steuerbar in AT

Privatkunde 
P

Drittland AT

P zahlt 120 an CH

IOSS FISKUS

Vertreter  
IOSS zahlt 20



Fall Import von Waren > 150 Euro aus Drittstaat über Plattform

• Drittlandsimporteur  - normales Zollverfahren

• Keine Steuerschuld der Plattform

• 1. EUSt. im beim Eintrittszoll oder

• 2. Wenn Drittlandsimporteur Steuerschuldner - Umsatzsteuerschuld zusätzlich im 

Bestimmungsland (3/9)

• Wenn Empfänger Einfuhrumsatzsteuerschuldner, dann keine weitere 

Steuerpflicht 

Ausnahme wenn Abfertigung nicht im Bestimmungsland

• zwingende Registrierungspflicht wenn Importeur Steuerschuldner der  

Umsatzsteuer (kein IOSS!)

Chinesischer 
Händler CH

Import von Waren iHv 
200 Einfuhr- Zoll, P 

Anmelder 

Steuerpflichtig 
bei der Einfuhr; 

P zahlt 40 an 
den Zoll

Privatkunde P

Drittstaat
AT

P zahlt 200 an CH

Zoll

Plattform A



Chinesischer Händler 
CH Registrierung in AT 
(kein IOSS!)

Import von Waren iHv 200 
Einfuhr- Zoll, CH 

Anmelder (Vertreter)

CH hat 40 
Vorsteuer im 

Einfuhrland und 
40 

Umsatzsteuer 
im 

Bestimmungsla
nd

Privatkunde P

Drittstaat
AT

P zahlt 240 an CH

Zoll

EUSt.: CH zahlt 
40 an Zoll

FISKUS

Import < 150 Euro – Sonderverfahren ohne IOSS

• Drittlandsunternehmer gibt keine IOSS Nr. bekannt

• Er hat keinen Vertrag (mit Zustelldienst oder Plattform) über Abfuhr der USt.

• Möglichkeit des Sonderverfahrens durch den Zustelldienst ohne Zollanmeldung

• Zustelldienst kann bei Empfänger die USt. einheben und abführen



Chinesischer 
Händler CH 
gibt keine 
IOSS Nr. 
bekannt

Import von Waren iHv 
100 Transport durch Post 

Kein Vertrag CH – Post
Post wendet 

Sonderverfahren an   

EUSt. 
20 an 
Post 
bei 

Zustell
ung

Privatkunde P

Drittstaat AT

P zahlt 100 an CH

Post

Post zahlt 20 
an Fiskus

FISKUS

Import > 150 Euro - Anmelder Endkunde

• Anmelder Endkunde

• Normales Zollverfahren

• EUSt. durch Endkunden

• Wenn MS der Stellung der Ware nicht ident mit Verbrauchsmitgliedsstaates –

zusätzliche Steuerpflicht des Drittlandsunternehmers im 

Verbrauchsmitgliedsstaat (Art 33 lit b)

Gilt zusätzlich auch immer bei Anmeldung (mittels Vertreter) durch den 

Drittlandsunternehmer



Chinesischer 
Händler

Import von Waren iHv 
200 netto Transport 

durch Post

Steuerpflichtig bei 
der Einfuhr; 

Einhebung und 
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Drittstaat
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Drittstaat AT
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an Zoll
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von P in 
anderem EU 
MS FISKUS



Import > 150 Euro

• Normales Zollverfahren

• Anmelder ist Drittlandsunternehmer (braucht Vertreter)

• Umsatz steuerbar in der EU (Art 32 Abs. 2 oder Art 33 lit b) 

• EUSt + „normale Umsatzsteuerpflicht“ daher immer im Verbrauchsmitgliedsstaat

Chinesischer 
Händler

Import von Waren iHv 200 
netto Anmeldung durch CH 

(mit Vertreter)  

Steuerpflichtig 
bei der Einfuhr; 
Einhebung bei 

CH und 
Verzollung

Privatkunde P

Drittstaat AT

P zahlt 240 an CH

CH zahlt 40 
an Zoll

Zoll

FISKUS

Zusätzliche 
Steuerpflicht von 40 
im Bestimmungsland



Versandhandel durch Händler aus Drittland innerhalb der EU

• Nicht in der EU ansässiger Drittlandunternehmer verkauft Waren aus einem EU 

Warenlager

• Die Geschäftsanbahnung erfolgt über eine Plattform

• Die Plattform wird in die Lieferkette miteinbezogen und wird Steuerschuldner der 

Umsatzsteuer (Achtung keine Betragsbegrenzung!)

• Lieferung des Drittlandsunternehmers steuerfrei 

• Erklärung und Zahlung der USt. durch Plattform im Bestimmungsland (wahlweise 

durch den OSS, auch wenn nicht grenzüberschreitend, dh wenn Lager im gleichen 

Land wie Bestimmung der Waren!)
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Händler CH

Versandhandelslieferun
g von Waren iHv 200 

aus EU Lager -
steuerfrei   

Plattform A

steuerpflichtig 
am Ende des 
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nen

EU MS (auch 
von AT aus 
möglich)

AT

Fiktive Lieferung

P zahlt 240 an CH oder 
an A

(kommt auf Vertrag 
an) 

CH liefert die Ware an 
P 

(OSS) FISKUS



Weitere Änderungen

• Versandhandelsschwelle entfällt 

• Versandhandelsumsätze sind grundsätzlich steuerpflichtig im Bestimmungsland

• Ausnahme: 

grenzüberschreitende EU Umsätze (Versandhandel + e-

commerce/Telekommunikation/Fernseh- und Rundfunkumsätze) < 10.000 Euro/Jahr 

bleiben steuerbar im Sitzland

Bei anderen Dienstleistungen keine Betragsbeschränkung! 

• OSS für alle B2C Umsätze möglich

• 3 (M)OSS Schemen: 

OSS für EU Unternehmer, die Fernverkäufe und B2C Dienstleistungen in anderen EU 

Ländern erbringen. 

IOSS für Fernverkäufe aus Drittland bis 150 Euro 

MOSS für B2C Dienstleistungen von Drittlandsunternehmer

Fernverkauf aus dem Drittland - Beispiel:

 Eva (E) kauft sich am 5.10.2021 einen neuen 
Staubsaugerroboter zum Preis von € 100,– (Variante: € 300,–) 
über die Onlineplattform A (registriert in Deutschland für den 
One-Stop-Shop). 

 Der Verkäufer ist die WU GmbH (W) in Shanghai. 

 Der Staubsauger gelangt über Rotterdam in die EU und wird 
am Landweg weiter an den Bestimmungsort Wien geliefert. 

 A wickelt ihre Umsätze in andere Mitgliedstaaten über den 
One-Stop-Shop in Deutschland ab.



Fernverkauf aus dem Drittland - Lösung:

 Die Onlineplattform A wird nach Art 14a Abs 1 UStG in die 
Unternehmerkette miteinbezogen. Die Lieferung W-A ist in China 
und daher nicht in der EU steuerbar (Art 32 RL 2006/112/EG). 

 Die Lieferung A-E ist in AT steuerbar und steuerpflichtig (neu: Art 
33 lit b RL 2006/112/EG).

 Variante: 

 In diesem Fall muss ein normales Zollverfahren durchgeführt 
werden, da die Sonderregelung nicht in Anspruch genommen 
werden kann (über € 150,–). Der Leistungsort für die USt ist aber 
ebenfalls der Bestimmungsort AT (Art 33 RL 2006/112/EG). 

 Die Steuerschuldnerschaft für die EUSt. bestimmt sich nach 
zollrechtlichen Vorschriften. 

Innergemeinschaftlicher Fernverkauf - Beispiel:
 Eva kauft sich am 5.10.2021 einen neuen Staubsaugerroboter zum 

Preis von € 100,– über die Onlineplattform A (registriert in 
Deutschland für den One-Stop-Shop). Der Verkäufer ist die WU 
GmbH (W) in Shanghai. Der Staubsauger gelangt aus einem Lager 
von Italien an den Bestimmungsort Wien. A wickelt ihre Umsätze in 
andere Mitgliedstaaten über den One-Stop-Shop in Deutschland 
ab. W hat in der EU keinen Sitz und keine Betriebsstätte.

 Die Onlineplattform A wird nach Art 14a Abs 2 UStG ebenfalls in die 
Unternehmerkette miteinbezogen, da die W in der EU nicht 
ansässig ist. Die Lieferung der A ist in der AT steuerbar und 
steuerpflichtig (Art 33 lit a). 

 Die Lieferung der WU ist steuerfrei. 



Sonderregelung für die Post:

 Herr Berger (B) kauft sich am 5.10.2021 einen neuen Staubsaugerroboter 
direkt vom Verkäufer WU GmbH (W) in Shanghai zum Preis von € 100,–
(Variante: € 300,–). W nimmt die Sonderregelung nicht in Anspruch bzw. 
erfüllt die Voraussetzungen nicht. 

 Der Staubsauger wird von der österreichischen Post zu B befördert. 

 Gem Titel XII Kapitel 7 RL 2006/112/EG kann auch die Post die 
Abfertigung und Besteuerung (für B) durchführen. B schuldet die 
Mehrwertsteuer iHv € 20,– und die Post führt diese ab. In der Praxis wird 
sodann die Post bei Zustellung an B die Steuer einheben.

 Variante: In diesem Fall wird die Mehrwertsteuer bei der Zollabfertigung 
(durch B) erhoben.

EU Vorschlag: Kleinunternehmer (in Beratung)

 a) bis zu zwei Mio Euro Vereinfachungsmaßnahmen;

 b) bis maximalen Umsatz von € 85.000,– Befreiung (Option 
MS); 

 c) kleine Unternehmen, die nicht in einem Mitgliedstaat 
ansässig sind, ebenfalls von dieser Steuerbefreiung Gebrauch 
machen dürfen, sofern sie den festgelegten Schwellenwert 
nicht überschreiten.

 Eine Sicherheitsobergrenze von € 100.000,– Gesamtumsatz in 
der EU 



QUICK FIXES (AB 1.1.2020)

EU Richtlinie 2018/1910 (ab 2020): 
Reihengeschäft

• EU Regelung für den mittleren Unternehmer
Entscheidend ist bei mittlerer Unternehmer welche UID 
verwendet: UID eines anderen MS als Abgangsstaat 

• – 1. ist bewegliche igL



UID des Abgangsstaates 
– 2. ist bewegliche igL

•Weitere Vereinfachungen
 Einheitliche Regelungen für 

 „call off stock arrangements“ (Konsignationslager)

 Entnahme innerhalb von 12 Monaten

 Aufzeichnungspflichten

 ZM Meldung bei Verbringen

•Innergemeinschaftliche Lieferungen
 Voraussetzung ist UID und ZM

 Regelung betreffend Nachweispflichten für die Befreiung 

Die Bekanntgabe der UID Nr. durch den Erwerber und die 
ordnungsgemäße Meldung der innergemeinschaftlichen 
Lieferung in der Zusammenfassenden Meldung ist in Zukunft 
Voraussetzung für deren Steuerfreiheit. 

Die Steuerfreiheit bleibt jedoch erhalten, wenn es sich um ein 
entschuldbares Versäumnis handelt und die entsprechenden 
Handlungen nachgeholt werden. 



Konsignationslager

• Voraussetzung für die Anwendung der Konsignationslagerregelung ist,

- dass Waren durch den Verkäufer in einen anderen Mitgliedstaat 
verbracht werden mit der Absicht diese später an einen Erwerber 
zu liefern, wobei eine Vereinbarung besteht, dass dieser durch 
Entnahme Eigentum erwirbt;

- der Lieferer in dem Erwerbsstaat weder ansässig ist noch eine 
feste Niederlassung hat;

- der Erwerber im Erwerbsstaat für MWSt-Zwecke identifiziert ist und 
dem Lieferer die Identität und die UID-Nr des Erwerbers im 
Erwerbsstaat bekannt sind;

- der Lieferer und der Erwerber die Waren in ein Register 
eingetragen haben und

- der Lieferer eine Zusammenfassende Meldung abgegeben hat (Art 
17a Abs 2 neu und Art 262 Abs 2 neu).
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Schema
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Beispiel

• Der österreichische Unternehmer Ö unterhält ein 
Konsignationslager bei seinem slowakischen Kunden D 
in SK. Ö befüllt das Konsignationslager mit Waren am 
7. 4. 2020. D entnimmt die Waren am 10.11.2020.

• Ö tätigt - bei Vorliegen sämtlicher obiger 
Voraussetzungen - am 10. 11. 2020 eine 
innergemeinschaftliche Lieferung an D. D tätigt zum 
gleichen Zeitpunkt einen innergemeinschaftlichen 
Erwerb.
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Beispiel Entnahme > 12 Monate

• Der österreichische Unternehmer Ö unterhält ein 
Konsignationslager bei seinem Slowakischen Kunden D 
in SK. Ö befüllt das Konsignationslager mit Waren am 
7. 4. 2020. D entnimmt die Waren am 10. 4. 2021.

• Ö tätigt am 8. 4. 2021 ein innergemeinschaftliches 
Verbringen nach SK. Am 10. 4. 2021 tätigt Ö in SK 
einen steuerpflichtigen Umsatz an D.
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Nachweise (Art 45a DVO) 
Innergemeinschaftliche Lieferung

• Versendungsfall: 

- 2 Beförderungsnachweise durch Dritte (zB CRM-Frachtbrief) 
oder

- 1 Beförderungsnachweis + einen weiteren unabhängigen 
Nachweis (Bank oder Versicherungsbestätigung, öffentliche 
Stellen wie Notar oder Lagerquittung).

• Abholfall: 

- schriftliche Erklärung des Erwerbers, dass der Gegenstand ins 
Bestimmungsland befördert wird und 

- 2 Beförderungsnachweise durch Dritte (zB CRM-Frachtbrief) 
oder

- 1 Beförderungsnachweis + einen weiteren unabhängigen 
Nachweis (siehe Versendungsfall).
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Konsignationslager (Art 54a 
DVO)

• Register des Liefernden und des Register des 
Erwerbers: 

- MS des Versands und des Bestimmungsortes, 

- UID des Liefernden und Erwerber, 

- Gegenstände, 

- Steuerbemessung, 

- Ankunft und Entnahmedatum 

- oder 

- Aufzeichnungen über eine nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung (Rücksendung, Verlust, Entnahme durch anderen 
Steuerpflichtigen)
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ANHANG: WEITERE 
NEUERUNGEN

AUSBLICK 
ENDGÜLTIGES 
MWST.- SYSTEM



Endgültige System – Status quo
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Endgültiges Mehrwertsteuersystem
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CTP
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MwSt. relevante 
Zahlungsdaten

Kraus/Berger BMF Abt. IV/3



Probleme: 
e-commerce MwSt. Betrug

Keine 
Registrierung 

Keine 
Erklärung und 
Zahlung

Unter-
fakturierung

Falsche Produkt-
bezeichnung 
Import

Besteuerung am 
falschen Ort

Grenzüberschreitende 
Dienstleistungen

EU-Versandhandel

Drittstaat Versandhandel

Umfang des Problems 

Güter
• MS MwSt. Ausfall 

EU Schätzung € 5 Mrd.

• Verlust des regulären Handels

13 bis 19 Mrd. netto Verkaufserlöse



Studie: Aufteilung der Kunden 
(%)

 92.2% EU Kunden

 Verkäufer aus Hong Kong 
(China) 

 Ungefähr ¾ der 
potenziellen Käufer sind 
aus 5 MS

Dienstleistungen

• IPTV (Internetfernsehen), DK, FI, SE

- 436 Mio/Jahr Ausfall an Umsätzen (10% des Marktes!) 

- 100 Mio MwSt. Ausfall 

• Online Spiele 

• LV 12 Mio Umsatzausfall/Monat 



Neue Rechtsgrundlage 
zentrale Datenbank  

• Erfassung der Zahlungsdaten 

 Eingehende und ausgehende Zahlungen 

 Daten werden quartalsweise erhoben (25x/3m+95€ ø)

 Zentrale EU Erfassung

 Zugriff für MS in Eurofisc für WF5 Beamte

 Beschränkter Zugriff Kommission (Wartung etc.) 

• Risikoanalyse

 Zentralisiert – System benennt Risikoverkäufer 

 Software EK + MS

 Aufbewahrung 2 Jahre

•Zusammenarbeit

 Nur Eurofisc WF5 Beamte werden austauschen und haben 
Zugriff

Ao Prof. Dr. Wolfgang Berger

Bundesministerium für Finanzen

EU-Taxteam

Mobil: +43/664/833 01 08

Mail: w.berger@bmf.gv.at

Ich danke für ihre 
Aufmerksamkeit!
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Umsatzsteuer 

Neue (Vereinfachungs-)Richtlinie zum 
innergemeinschaftlichen Handel 

Im Dezember wird eine neue Richtlinie (sog. "Quick Fixes" mit Geltung ab 1.1.2020) beschlossen, 
die Neuregelungen, Klarstellungen und Vereinfachungen betreffend Konsignationslager, 
Reihengeschäfte, innergemeinschaftlichen Lieferung und Nachweispflichten beinhaltet. Österreich 
hat damit in seiner Präsidentschaft einen bedeutenden Beitrag zur Vereinfachung und Präzisierung 
des derzeitigen Mehrwertsteuersystems geleistet.  
Dr. Wolfgang Berger  

 
1. Konsignationslager (Art 17a MwSt.SystemRl) 
Beim Konsignationslager ist zum Zeitpunkt der Beförderung der Gegenstände in einen anderen 
Mitgliedstaat die Identität des Erwerbers bekannt, wobei diese Gegenstände an diesen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt und nach ihrer Ankunft im Bestimmungsmitgliedstaat geliefert werden. 
Voraussetzung für die Vereinfachungsregel ist, dass der Liefernde keinen Sitz oder Niederlassung 
im Ankunftsmitgliedsstaat hat und im Zeitpunkt des Verbringens eine Zusammenfassende Meldung 
(Art 262) erstellt und Aufzeichnungen führt (Art 243). Die innergemeinschaftliche Lieferung (und der 
Erwerb) erfolgt sodann erst bei der Entnahme im Ankunftsmitgliedstaat. Sonderbestimmungen gibt 
es, wenn die Waren nicht innerhalb von 12 Monaten oder von jemand anderem entnommen 
werden, untergehen oder zurückgesandt werden. 

 
2. Reihengeschäft (Art 36 a MwSt.SystemRl) 
Bei einem Reihengeschäft innerhalb der EU wird die Unklarheit beseitigt, welche Lieferung die 
"bewegte" ist, wenn ein mittlerer Unternehmer die Ware befördert oder versendet. Es gilt dabei die 
Regel, wenn der mittlere Unternehmer 
die UID eines anderen MS als die des Abgangsstaats verwendet, die Lieferung an ihn als 
innergemeinschaftliche Lieferung gilt. Verwendet er hingegen die UID des Abgangsstaats so ist 
seine Lieferung an seinen Abnehmer die innergemeinschaftliche Lieferung.  

 
3. Voraussetzung für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (Art 138 MwSt.SystemRl) 
Die Bekanntgabe der UID Nr. durch den Erwerber und die ordnungsgemäße Meldung der 
innergemeinschaftlichen Lieferung in der Zusammenfassenden Meldung ist in Zukunft 
Voraussetzung für deren Steuerfreiheit. Die Steuerfreiheit bleibt jedoch erhalten, wenn es sich um 
ein entschuldbares Versäumnis handelt und die entsprechenden Handlungen nachgeholt werden.  

 
4. Nachweise (Änderung der DVO 282/2011/EU) 
a) Innergemeinschaftliche Lieferung (Art 45a DVO)  
Versendungsfall:  

 2 Beförderungsnachweise durch Dritte (zB CRM-Frachtbrief) oder 

 1 Beförderungsnachweis + einen weiteren unabhängigen Nachweis (Bank oder 
Versicherungsbestätigung, öffentliche Stellen wie Notar oder Lagerquittung). 

Abholfall:  

 schriftliche Erklärung des Erwerbers, dass der Gegenstand ins Bestimmungsland 
befördert wird und  
o 2 Beförderungsnachweise durch Dritte (zB CRM-Frachtbrief) oder 
o 1 Beförderungsnachweis + einen weiteren unabhängigen Nachweis (siehe 

Versendungsfall). 
 

b) Konsignationslager (Art 54a DVO) 
Register des Liefernden und des Register des Erwerbers: MS des Versands und des 
Bestimmungsortes, UID des Liefernden und Erwerber, Gegenstände, Steuerbemessung, Ankunft 
und Entnahmedatum, bzw. Aufzeichnungen über eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
(Rücksendung, Verlust, Entnahme durch anderen Steuerpflichtigen). 
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Steuerrecht – Umsatzsteuer/Verbrauchsteuern/Zollrecht 
Stand: Dezember 2018 

Arbeitshilfe zum Beitrag:  
 

Beispiele zu den "Quick fixes" 

Wolfgang Berger 

 

Beispiel 1 Reihengeschäft: 

AT1 kauft eine Ware bei IT und verkauft sie an AT2 weiter. Er holt die Ware ab und liefert sie 
direkt an AT 2. Er verwendet seine AT UID. IT hat eine innergemeinschaftliche Lieferung an AT 
1. AT 1 eine innergemeinschaftlichen Erwerb in Österreich. AT 1 an AT 2 eine innerstaatliche 
Lieferung mit österreichischer USt.  
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Beispiel 2 Reihengeschäft 
 
Wie Beispiel 1 aber AT1 verwendet seine italienische UID. IT hat eine innerstaatliche Lie-
ferung an AT 1 in Italien. AT 1 an AT 2 eine innergemeinschaftliche Lieferung in Italien. 
AT 2 einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Österreich.  
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Beispiel 3 Schema Konsignationslager 
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Ungeregelter BREXIT 
1. Vorbemerkung 

Zunächst ist festzuhalten, dass ab dem Austrittsdatum alle EU – IT Systeme zwischen UK und der 

EU „gekappt“ werden, da die Rechtsgrundlage dafür wegfällt. Das heißt, dass zB UID Abfragen über 

UK UID Nr und elektronische Vorsteuererstattungsanträge nicht mehr möglich sein werden. Daher 

sollten entsprechende Nachweise (zB UID Nr.) etc. vor dem Austritt eingeholt werden.  

 

2. Innergemeinschaftliche Lieferungen 

Innergemeinschaftliche Lieferungen und korrespondierende Erwerbe gelten grundsätzlich als solche, 

wenn der Transport vor dem Ende des Austrittes bzw. der Übergangszeit beginnt. Wenn aber die 

Waren erst nach dem Austritt in die EU gelangen entfällt die Erwerbsteuerpflicht und es fällt EUSt. 

an.  

Beispiel 1: 

A (UK) verkauft an B (AT) eine Ware. Der Transport der Ware beginnt in London am Tag vor dem 

Austritt. Die Luftfracht kommt am nächsten Tag nach Wien Schwechat, wo die Ware von A dem Zoll 

gestellt wird und A Steuerschuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Es liegt kein 

innergemeinschaftlicher Erwerb sondern nur eine Einfuhr vor. Der Lieferort ist gemäß § 3a Abs. 9 

Österreich. B haftet gemäß § 27 Abs. 4 UStG für die Umsatzsteuer des B. 

Beispiel 2: 

A (AT) liefert eine Ware an einen Kunden in UK. Der Warentransport beginnt vor dem Austritt. Die 

Ware gelangt nach dem Austritt nach UK. Da vor dem Austritt noch keine Austrittsnachweise (für eine 

steuerfreie Ausfuhr) erbracht werden können, müssen andere Nachweise aufbewahrt werden (zB 

Transportdokumente). 

 

3. Passive Lohnveredlung  

Bei einer Lohnveredlung, bei denen Waren aus einem Mitgliedstaat vor dem Austritt nach UK 

gelangen und nach dem Austritt wieder in den gleichen Mitgliedsstaat importiert werden, kann die 

Steuerbefreiung für Lohnveredelung beansprucht werden. Ein Nachweis, dass die Ware aus 

demselben Staat „exportiert“ wurde wie danach importiert muss auf andere Weise erbracht werden 

(zB durch Transportpapiere), da ja ursprünglich kein Export möglich war.  

 

4. Übersiedlungsgut 

Nach dem Austritt wird die Befreiung für Übersiedlungsgut gewährt, wenn das Gut mehr als 6 Monate 

im Besitz des Steuerpflichtigen war. Voraussetzung für diese Regelung ist, dass das Gut den 

„normalen“ Steuerregelungen/Importregelungen“ in der UK unterlag.  

 

5. Mehrwertsteuererstattung 

Ab dem Austrittsdatum kann kein elektronischer Antrag mehr auf Erstattung (über Finanz Online) 

gestellt werden. Vorhalte werden ab Austritt daher direkt an den Antragsteller gestellt werden. 

Anträge nach dem Austritt müssen nach dem EU oder UK (Drittstaaten)verfahren (in Papierform) 

direkt eingebracht werden. Andere Bestimmungen der Richtlinien 86/560/EG (gültig für Drittstaaten) 

sollen aber bis zum Austritt nicht zur Anwendung kommen. Das betrifft Einschränkungen betreffend 

Reziprozität, weitere Voraussetzungen für die Erstattung oder die Bestellung eines Vertreters.  

Hingegen müssen Nachweise für den Unternehmerstatus und die Beibringung von 

Originalrechnungen oder Kopien bei Verlangen erbracht werden. Die Zeitspanne 1.1.2019 bis 

einschließlich des letzten Tages der UK EU Mitgliedsstaates gelten als Rumpfwirtschaftsjahr. Für alle 

Rechte und Pflichten bis zu diesem Datum gelten weiter die EU Regelungen (das gilt für Zinszahlung, 

Fristen etc.). 
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Beispiel 3: 

AT Unternehmer A nächtigt im ersten Quartal 2019 mehrmals in einem Hotel in London für eine 

Geschäftsbesprechung (300 Euro Vorsteuern). Er kann die Vorsteuern bis 30.9.2020 für das 

Rumpfwirtschaftsjahr 2019 bis zum Austrittsdatum direkt in UK geltend machen (EU Regelung). Die 

Antragstellung erfolgt aber in Papierform (mit Rechnung(Kopie)). 

 

6. MOSS 

Ab dem Austritt kann der MOSS nicht mehr angewendet werden. Zahlungen und Erklärungen vor 

dem Austritt werden aber weitergeleitet werden.  

Anm.: UK Unternehmer können für Zeiträume nach dem Austritt in den Drittstaaten-MOSS wechseln.  

Beispiel 4: 

A (AT im MOSS registriert) erbringt 2019 elektronische Dienstleistungen an UK private Kunden. A 

muss MOSS Erklärungen für alle e-Dienstleistungen an UK Kunden bis zum Austrittsdatum im MOSS 

erstellen und bezahlen, obwohl UK zum Zeitpunkt der Erklärung und Zahlung nicht mehr EU Mitglied 

ist.  

P.S.: Unklar ist derzeit wie die Weiterleitung der Erklärungen und Zahlungen erfolgen soll, da ab dem 

Austritt alle elektronischen Schnittstellen, die nach EU Rechtsgrundlagen existieren, „gekappt“ 

werden. Das gilt für e-Dienstleister, die im ersten Quartal im MOSS registriert waren und für die ZM 

Abgabe für Zeiträume vor dem Austrittsdatum, wobei Erklärungen nach dem Austritt übermittelt 

werden müssen (siehe auch Beispiel 5). 

 

7. Zusammenfassende Meldung 

Beispiel 5: 

A (AT) liefert Waren an B (UK) am 10 März 2019 (vor dem Austritt) und erbringt an ihn am 20.3.2019 

auch sonstige Beratungsleistungen. A muss eine ZM (für die innergemeinschaftlichen Lieferungen 

und sonstige Leistung) übermitteln, obwohl UK zum Zeitpunkt der Erklärung nicht mehr EU Mitglied 

ist. 

 

8. Ort der sonstigen Leistung 

Der Ort der sonstigen Leistung ändert sich bei den sog. „Katalogleistungen“ gemäß §3a Abs. 14 und 

bei sonstigen Leistungen oder Lieferungen an Bord und bei Güterbeförderungen an 

Nichtunternehmer von und nach UK. Ebenso kann es zu Leistungsortverschiebung aufgrund der 

sog.“ use and enjoy“ Bestimmung der §§ 3a Abs. 15 und 16 UStG kommen (zB bei Telekom-Roaming 

Gebühren).  

Beispiel 6: 

Ein AT Rechtsanwalt vertritt eine UK Privatperson seit Jahren laufend in verschiedenen Verfahren. 

Am Ende des Jahres 2019 verrechnet er € 10.000 für verschiedene Rechtsanwaltsleistungen. Am 

15. März wurde eine vorläufige Abrechnung iHv 3.000 für die ersten 2 Monate Beratung erstellt. Bei 

Dauerleistungen hat die Abgrenzung entsprechend UStR Rz 2619 ff. zu erfolgen (siehe BMF BREXIT 

INFO). Daher hat der Rechtsanwalt gemäß § 3a Abs. 7 dem entsprechend € 3.000 in Österreich laut 

erster Abrechnung zu versteuern. Die restlichen € 7.000 sind gemäß § 3a Abs. 14 (nun 

„Katalogleistung“ an Drittlandskunden) bereits in UK steuerbar.  

Beispiel 7: 

Ein Reisender speist am 28.3.2019 und am 30.3.2019 im Zug London – Paris auf dem französischen 

Bahnabschnitt. Der Ort der Restaurantdienstleistungen bestimmt sich am 28.3. nach Art 3a Abs. 1 

(London) und am 30.3. nach § 3a Abs. 11 lit d (Frankreich). 


